










Schwellenwerte für die Aktionsplanung*)

Tag-Abend-
Nacht-Lärmindex

Nacht-
Lärmindex

Straßenverkehr 60 dB 50 dB

Flugverkehr 65 dB 55 dB

Eisenbahnverkehr 70 dB 60 dB

Aktivitäten auf 
Geländen für industrielle 
Tätigkeiten

55 dB 50 dB

*) gemäß Bundes-Umgebungslärmschutzverordnung

Aktionspläne verringern 
Lärmbelastung

Liegen die berechneten Lärmbelastungen über genau fest-
gelegten Schwellenwerten, so müssen für diese Gebiete 
Aktionspläne aus gearbeitet werden, um die Lärmbelastung zu 
vermindern oder ganz zu vermeiden.

Die Lärmbelastung wird dabei mit zwei Lärmindizes, dem Tag-
Abend-Nacht-Lärmindex „Lden“ (= Durchschnittsbelastung 
über 24 Stunden) und dem Nachtlärmindex „Lnight“ (22:00 – 
6:00 Uhr) beschrieben. 

Wer legt die Schwellenwerte fest?

Die Schwellenwerte für Straßenverkehr wurden je nach Stra-
ßentyp vom Verkehrsministerium oder den Ländern festgelegt. 
Die Schwellenwerte für Flugverkehr und Eisenbahnverkehr 
wurden über das Verkehrsministerium bestimmt. Die Schwellen 
für industrielle Tätigkeiten liegen in der Kompetenz des Wirt-
schafts- und des Lebensministeriums.

Bevölkerung wird eingebunden

Die Aktionsplanung für Umgebungslärm erfolgt 
immer durch die für die Lärmquelle zuständige 
Behörde (siehe Anhang). Der Aktionsplan für Österreich setzt 
sich daher aus mehreren Teil-Aktionsplänen zusammen.

Bei der Ausarbeitung der Lärm-Aktionspläne kommt der Infor-
mation der Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Die 
Aktionspläne können deshalb gemeinsam mit den zugehörigen 
strategischen Umgebungslärmkarten und weiteren Informati-
onen zum Lärmschutz unter www.umgebungslaerm.at abge-
rufen werden. Die Öffentlichkeit konnte zu den veröffentlichten 
Aktionsplan-Entwürfen Stellung nehmen. 



Von Lärm betroffene ÖsterreicherInnen

Die Auswertung der Umgebungslärmkarten ergab Folgendes: 

 �988.000 ÖsterreicherInnen wohnen in Gebieten, in denen 
der Straßenverkehr den Tag-Abend-Nacht-Schwellenwert 
überschreitet, 

 �mehr als 1,1 Millionen ÖsterreicherInnen wohnen in Gebieten, 
wo in der Nacht der Lärmindex über dem Schwellenwert 
liegt.

 �In Wohngebieten von fast 70.000 Personen wird der Tag-
Abend-Nacht-Schwellenwert durch Schienenverkehr über-
schritten und 

 �bei mehr als 130.000 Personen der Nacht-Schwellenwert. 

 �Innerhalb der Zonen mit einer Lärmbelastung über den 
Schwellenwerten für Industriegelände mit IPPC-Anlagen 
befinden sich im Ballungsraum Wien keine hauptwohnsitz-
gemeldeten Einwohner.

Welche Maßnahmen werden ergriffen?
Längst ist bekannt, dass eine hohe akustische Qualität dann 
mit niedrigem Aufwand erreicht werden kann, wenn so früh wie 
möglich die schalltechnischen Aspekte in der Planung berück-
sichtigt werden. Da dies bisher aber nicht immer geschah, gibt 
es derzeit auch Sanierungsbedarf.

Die Aktionspläne zur Lärmsanierung sehen je nach Lärm-
quelle seitens der zuständigen Behörden unterschiedliche 
Maßnahmen vor. Als Schutz vor Straßenlärm hilft etwa die 
Errichtung von Lärmschutzwänden oder lärmarmen Fahr-
bahndecken. Solche Maßnahmen schützen auch den Freiraum 
eines Wohngebietes. Aber auch Maßnahmen an Wohnhäusern, 
die durch straßenseitige Maßnahmen nicht 
geschützt werden können sind möglich, 
beispielsweise durch den Einbau von Lärm-
schutzfenstern.

Besonders im städtischen Umfeld kann auch 
durch Forcierung des öffentlichen Nahver-
kehrs, Programme zur Förderung der Radfah-
rer und Fußgänger, gezieltes Parkraumma-
nagement, durch Park & ride-Programme 
oder städteplanerische Maßnahmen (kurze 
Wege durch Nutzungsmischung) die Lärmbe- 
lastung der BewohnerInnen vermindert 
werden. 

Auch Geschwindigkeitsbeschränkungen 
werden an manchen Straßen verhängt. Durch langsames  

Fahren wird Lärm  
verringert



Entlang von Eisenbahnstrecken können ebenfalls Lärm-
schutzwände die Lärmbelastung senken. Bei Neubauten von 
Trassen wird darauf geachtet, möglichst abseits von Sied-
lungen zu bauen. Auch die Umrüstung auf schalltechnisch 
bessere Bremssysteme ist in der Aktionsplanung angeführt. 

Wie geht es weiter?

Alle fünf Jahre sind die strategischen Umgebungslärmkarten 
neu auszuarbeiten oder bereits bestehende zu überprüfen. 
Damit werden auch die in der Zwischenzeit auf Basis der 
Aktionspläne umgesetzten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
geprüft. 

Ab dem Jahr 2012 fallen zudem auch 

 �Ballungsräume ab einer Einwohneranzahl von 100.000 in 
den Geltungsbereich der Richtlinie und

 �Straßen mit mehr als 3 Millionen Kfz-Fahrten pro Jahr sowie 
Eisenbahnstrecken mit mehr 30.000 Fahrten pro Jahr. 

 �Für den Flugverkehr werden dann alle internationalen öster-
reichischen Flughäfen betrachtet. 

Zuständige Behörden

Die für eine Lärmquelle zuständige Behörde ist in Österreich 
auch für die Umgebungslärm-Aktionsplanung zuständig. Die 
Post- und Mailadressen für Anfragen und Stellungnahmen 
finden sich auch auf www.umgebungslaerm.at bei den jewei-
ligen Teil-Aktionsplänen.

Verkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen

Bundesministerium f. Verkehr, Innovation und Technologie
1030 Wien, Radetzkystraße 2, Kennwort „Umgebungslärm“
E-mail: umgebungslaerm-strasse@bmvit.gv.at

Verkehr auf anderen Straßen

Amt der Burgenländischen 
Landesregierung
Abt. 5 – Anlagenrecht, 
Umweltschutz und Verkehr
Hauptreferat I – Verkehr
7001 Eisenstadt,  
Europaplatz 1
E-mail: post.abteilung5@ 
bgld.gv.at

Amt der Kärntner LR
Abt. 7 – Wirtschaftsrecht und 
Infrastruktur
A07 Umweltschutz an  
Verkehrswegen
9021 Klagenfurt,  
Mießtaler Straße 1
E-mail: post.abt7@ktn.gv.at

Durch langsames  
Fahren wird Lärm  
verringert



Magistrat der Stadt Wien – MA22
1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-mail: umgebungslaerm@wien.gv.at

Amt der Ober- 
österreichischen LR
Direktion Umwelt und
Wasserwirtschaft
Abteilung Umweltschutz
4021 Linz, Kärntnerstr. 10–12
E-mail: us-ut.post@ooe.gv.at 

Amt der Steiermärk. LR
Fachabteilung 18A 
Gesamtverkehr und 
Projektierung
8010 Graz, Stempfergasse 7
www.umwelt.steiermark.at

Amt der Tiroler LR
Abt. Emissionen,  
Sicherheitstechnik, Anlagen
6020 Innsbruck, 
Herrengasse 1-3
E-mail: esa@tirol.gv.at	

Amt der Nieder- 
österreichischen LR
Gruppe Straße
Abteilung Landesstraßenbau
3109 St. Pölten,  
Landhausplatz 1
Tel: 02742/9005-60310

Amt der Salzburger LR
Abteilung 16 – Umweltschutz
5010 Salzburg, Postfach 527
E-mail: umgebungslaerm@
salzburg.gv.at

Amt der Vorarlberger LR 
Landhaus, 6901 Bregenz
E-mail: umgebungslaerm@
vorarlberg.at

BM für Wirtschaft,
Familie und Jugend
Servicestellen / Mezzanin 3
1011 Wien, Stubenring 1
Kennwort „Umgebungslärm“
E-mail: service@bmwa.gv.at

BM für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft
1012 Wien, Stubenring 1
Kennwort „Umgebungslärm“
E-mail: umgebungslaerm@ 
lebensministerium.at

Verkehr auf Eisenbahnstrecken sowie auf Straßenbahn-
strecken in Wien

BM für Verkehr, Innovation und Technologie
1030 Wien, Radetzkystraße 2
Kennwort „Umgebungslärm“
E-mail: umgebungslaerm-schiene@bmvit.gv.at

Flugverkehr

BM für Verkehr, Innovation und Technologie
1030 Wien, Radetzkystraße 2
Kennwort „Umgebungslärm“
E-mail: umgebungslaerm-flug@bmvit.gv.at

Gelände für industrielle Tätigkeiten mit IPPC-Anlagen 
im Ballungsraum Wien




